
Auf Grund eines Gesetzes kann der Re
publik, den Ländern, den Kreisen oder 
Gemeinden durch Beteiligung an der Ver
waltung oder in anderer Weise ein be
stimmender Einfluß auf Unternehmungen 
oder Verbände gesichert werden.
Durch Gesetz können wirtschaftliche Un
ternehmungen und Verbände auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung zusam
mengeschlossen werden, um die Mitwir
kung aller schaffenden Volksteile zu si
chern, Arbeiter und Unternehmer an der 
Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung, 
Herstellung, Verteilung, Verwendung, 
Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr 
der Wirtschaftsgüter nach gemeinwirt
schaftlichen Grundsätzen zu regeln.
Die Konsum-, Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften sowie die landwirt
schaftlichen Genossenschaften und deren 
Vereinigungen sind unter Berücksichti

gung ihrer Verfassung und Eigenart in 
die Gemeinwirtschaft einzugliedern.

Artikel 28
Die Veräußerung und Belastung von 
Grundbesitz, Produktionsstätten und Be
teiligungen, die sich im Eigentum des 
Volkes befinden, bedürfen der Zustim
mung der für ihren Rechtsträger zustän
digen Volksvertretung. Diese Zustim
mung kann nur mit zwei Dritteln der 
gesetzlichen Mitgliederzahl erteilt wer
den.

Artikel 29
Das Vermögen und das Einkommen wer
den progressiv nach sozialen Gesichts
punkten unter besonderer Berücksichti
gung der familiären Lasten besteuert.
Bei der Besteuerung ist auf erarbeitetes 
Vermögen und Einkommen besonders 
Rücksicht zu nehmen.

III. Familie und Mutterschaft
Artikel 30

Ehe und Familie bilden die Grundlage des 
Gemeinschaftslebens. Sie stehen unter 
dem Schutz des Staates.
Gesetze und Bestimmungen, die die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
in der Familie beeinträchtigen, sind auf
gehoben.

Artikel 31
Die Erziehung der Kinder zu geistig und 
körperlich tüchtigen Menschen im Geiste 
der Demokratie ist das natürliche Recht 
der Eltern und deren oberste Pflicht ge
genüber der Gesellschaft.

Artikel 32
Die Frau hat während der Mutterschaft 
Anspruch auf besonderen Schutz und 
Fürsorge des Staates.
Die Republik erläßt ein Mutterschutzge
setz. Einrichtungen zum Schutz für Mut
ter und Kind sind zu schaffen.

Artikel 33
Außereheliche Geburt darf weder dem 
Kinde noch seinen Eltern zum Nachteil 
gereichen.
Entgegenstehende Gesetze und Bestim
mungen sind aufgehoben.

IV. Erziehung und Bildung
Artikel 34

Die Kunst, die Wissenschaft und ihre 
Lehre sind frei. Der Staat nimmt an ihrer 
Pflege teil und gewährt ihnen Schutz, ins
besondere gegen den Mißbrauch für 
Zwecke, die den Bestimmungen und dem 
Geist der Verfassung widersprechen.

Artikel 35
Jeder Bürger hat das gleiche Recht auf 
Bildung und auf freie Wahl seines Beru

fes. Die Bildung der Jugend sowie die gei
stige und fachliche Weiterbildung der 
Bürger werden auf allen Gebieten des 
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens 
durch die öffentlichen Einrichtungen ge
sichert.

Artikel 36
Die Einrichtung des öffentlichen Schul
wesens und die Durchführung des Schul
unterrichtes obliegen den Ländern. Die

64


